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Vorbereitung auf 
die Kenntnis prüfung 
für zugewanderte 
Ärzte und Ärztinnen
(gem. § 3 Abs. 2, S. 1 und § 3 Abs. 3, S. 2 
Bundesärzteordnung)



Vorbereitung auf 
die Kenntnis prüfung 
für zugewanderte 
Ärzte und Ärztinnen

Antrag auf die Approbation gestellt?
Liegt telc B2 Zeugnis vor?
Wir bieten Ihnen fachsprachlichen Unterricht und 
Vermittlung prüfungsrelevanter medizinischer 
Fachkenntnisse zur Vorbereitung auf die 
Kenntnisprüfung.

Der Vorbereitungskurs richtet sich an Personen, die 
ihre ärztliche Ausbildung in einem Nicht-EU-
Mitgliedstaat absolviert haben und nach derzeit 
gültiger Gesetzeslage im Hinblick auf eine spätere 
Erteilung der Approbation als Ärzt oder Ärztin die 
Gleichwertigkeit ihres Kenntnisstandes im Rahmen 
einer Kenntnisprüfung nachweisen müssen.
Die hierfür notwendigen fachlichen, sprachlichen und 
(fach-) spezifischen Kenntnisse können Sie in 
unserem Vorbereitungskurs erwerben

INHALTE

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

DAUER/UNTERRICHTSFORM

480 Unterrichtsstunden in Präsenz

ABSCHLUSS / ZERTIFIKAT 

Qualifiziertes Trägerzertifikat

FÖRDERMÖGLICHKEITEN
100 % Förderung über 
Bildungsgutschein durch Jobcenter 
oder Arbeitsagenturen möglich

Zertifiziert durch:

Stand: Januar 2026

• abgeschlossenes Medizinstudium im 
Herkunftsland

• laufendes Anerkennungsverfahren
• (Antrag auf Approbation bei LaGeSo)
• Deutschkenntnisse auf dem Niveau telc B2

• fachsprachlicher Unterricht zur gezielten 
Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung

• professionelle Begleitung durch erfahrene 
Fachreferierende aus der Medizin

TEILNAHME FÜR 

Ärztinnen und Ärzte, die 
• ihre ärztliche Ausbildung in einem Nicht-EU-

Mitgliedsstaat absolviert haben
• nach §3 BÄO die Gleichwertigkeit ihres

Kenntnisstandes durch das Ablegen einer Prüfung
nachweisen müssen

• eine Appropation anstreben




